
MITTEILUNG AN DIE WIRTSCHAFTSBETEILIGTEN

Anwendung der Ursprungsregeln im Rahmen des Abkommens EG-Mexiko

(2000/C 187/03)

Anhang III des Freihandelsabkommens zwischen der Europäi-
schen Gemeinschaft und Mexiko (Beschluß Nr. 2/2000 des
Gemischten Rates EG-Mexiko (1), welches am 1. Juli 2000 in
Kraft tritt, enthält die Vorschriften zur Bestimmung des Begriffs
ÐUrsprungszeugnisse� oder ÐErzeugnisse mit Urspung in� und
der Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen.

BESCHREIBUNG DES ANHANGS III DES BESCHLUSSES Nr. 2/2000
DES GEMISCHTEN RATES EG-MEXIKO

Der Aufbau und die allgemeinen Bestimmungen des Anhangs
III sind praktisch mit jenen der Ursprungsprotokolle der Eu-
ropa-Abkommen identisch. Neue Bestimmungen enthalten da-
gegen die Anlagen I (Vorbemerkungen zu den Listen der An-
lagen II und IIa) und II (Verzeichnis der Be- oder Verarbeitun-
gen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vor-
genommen werden müssen, damit das Verarbeitungserzeugnis
die Ursprungseigenschaft erhalten kann.

Die Anlage II enthält die Ursprungsregeln, die vorbehaltlich
spezifischer Bestimmungen über ihr Inkrafttreten dauerhaft gel-
ten.

Die Anlage IIa) enthält befristet geltende Ursprungsregeln sowie
Bestimmungen über die im Rahmen von Zollkontingenten gel-
tenden Ursprungsregeln. Mit Gemeinsamen Erklärungen wird
die Möglichkeit einer späteren Revision bestimmter Vorschrif-
ten des Anhangs III gewahrt.

1. Die endgültigen Ursprungsregeln

Die endgültigen Ursprungsregeln der Anlage II, die am 1. Juli
2000 in Kraft treten, können im bestimmten Fällen erst zu
einem späteren Zeitpunkt anwendbar sein. Dies gilt z. B. für
die Ursprungsregel für das Bedrucken von Gewebe, das be-
stimmt ist für die Konfektion von Bekleidung und Bekleidungs-
zubehör (Kapitel 62, anwendbar ab 31. Dezember 2002) oder
Haushaltsleinen (Kapitel 63, anwendbar ab 31. Dezember
2003, sofern der Gemischte Ausschuß nicht anderes bestimmt).

Ihre Anwendung im Rahmen von Zollkontingenten

Über die Regeln des Anhangs II hinaus können zusätzliche
Regeln angewandt werden, wenn die Gemeinschaft Waren im
Rahmen von Kontingenten nach Mexiko ausführt. Diese zusätz-
lichen Regeln sind diejenigen, die in den Europa-Abkommen
aufgeführt sind und nur für in der Gemeinschaft bedruckte
Gewebe (Kapitel 52, 54, 55 und ex 58) sowie in der Gemein-
schaft zusammengesetzte Schuhe (Tarifpositionen 6402 bis
6404), die nach Mexiko ausgeführt werden (zum System der
Zollkontingente siehe unten).

In der Praxis ist es bei den in Frage stehenden Waren möglich,
verschiedene Ursprungsregeln zu erfüllen, um den Ursprung
einer der Vertragsparteien des Abkommens zu erlangen.

1.1. Textilwaren

Folgende bedruckte Gewebe der Kapitel 52, 54, 55 sowie der
Tarifpositionen 5801, 5806 und 5811 gelten als Ursprungs-
waren:

� Gewebe aus Vormaterialien mit Ursprung in der Gemein-
schaft und/oder Mexiko (bilaterale Kumulierung);

� Gewebe der Kapitel 52, 54 und 55 aus Kokosgarn, Natur-
fasern, synthetischen und künstlichen Spinnfasern, nicht
gekrempelt, gekämmt oder anders für die Spinnerei bear-
beitet, chemischen Vormaterialien, Spinnmasse oder Papier;
Gewebe der Tarifpositionen 5801, 5806 und 5811 aus Na-
turfasern, chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse (2);

� Gewebe, aus ÐBedrucken mit mindestens zwei Vor- oder
Nachbehandlungen (wie Reinigen, Bleichen, Merzerisieren,
Thermofixieren, Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht aus-
rüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprägnieren, Ausbessern
und Noppen), wenn der Wert des verwendeten unbedruck-
ten Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-Preises des bedruckten
Gewebes nicht überschreitet� im Rahmen der für das jewei-
lige HS-Kapitel geltenden Kontingente (Regeln der Anlage
II);

� Baumwollgewebe der Tarifposition 5801, 5806 und 5811,
aus Vorweben von Baumwollgarn und Bedrucken mit min-
destens zwei Vor- oder Nachbehandlungen (wie Reinigen,
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, Aufhellen, Kalan-
drieren, krumpfecht ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, Imprä-
gnieren, Ausbessern und Noppen).

1.2. Fußbekleidung

Folgende Schuhe der Tarifpositionen Nrn. 6402 bis 6404 gel-
ten als Ursprungswaren::

� Fußbekleidung aus Vormaterialien mit Ursprung in der Ge-
meinschaft und/oder Mexiko (bilaterale Kumulierung);

� Fußbekleidung, für deren Herstellung gilt, daß Ðalle verwen-
deten Vormaterialien in eine andere Position als die Ware
einzureihen sind, ausgenommen Oberteile oder Teile davon,
ausgenommen Verstärkungen, der Position 6406� (d. h.
Oberteile und Teile davon, ausgenommen Verstärkungen,
müssen Ursprungwaren einer der Vertragsparteien sein)
und für die außerdem gilt, daß Ðder Wert aller verwendeten
Vormaterialien 60 v. H. des Ab-Werk-Preises der Ware nicht
überschreitet� (Regel der Anlage II);
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(1) ABl. L 157 vom 30.6.2000. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der
Text von Anhang III nur im Internet auf der folgenden Seite ver-
fügbar: http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/mexico/fta.htm.

(2) Die Regeln in den Anhängen beziehen sich auf die Vormaterialien
ohne Ursprungseigenschaft.



� Fußbekleidung, Ðaus Vormaterialien jeder Position, aus-
genommen Zusammensetzungen von Schuhoberteilen, die
mit einer Brandsohle oder anderen Bodenteilen verbunden
sind, der Position 6406� im Rahmen der für jede Tarifposi-
tion geltenden Zollkontingente, wobei für Schuhe der Tarif-
position 6403 der Zollwert je Paar über 20 USD liegen
muß (Regel der Anlage IIa).

2. Ursprungsregeln mit befristeter Geltung

Die in der Anlage IIa) aufgeführten Ursprungsregeln mit befri-
steter Geltung treten jeweils an die Stelle der entsprechenden
endgültigen Regeln der Anlage II, jedoch nur während der Zeit
ab Inkrafttreten des Abkommens bis zum jeweiligen angegebe-
nen Datum. Diese Regeln gelten:

� entweder für beide Vertragsparteien, so bei chemischen
Stoffen der Positionen ex 2914 und ex 2915, Rinder- und
Roßleder der Position 4104, bestimmte Bekleidung und Be-
kleidungszubehör der Kapitel 61 und 62, Motoren der Po-
sitionen 8407 und 8408 sowie Personenkraftwagen, Fahr-
gestelle und Karosserien der Positionen 8703, 8706 bzw.
8707;

� oder für nur eine der Vertragsparteien, im Rahmen der
Kontingente, die die Gemeinschaft Mexiko für Fahrzeuge
der Positionen ex 8701, 8702 und 8704 gewährt und
nach dem in der Gemeinschaft üblichen System verwaltet.

3. Gemeinsame Erklärungen

In den Gemeinsamen Erklärungen wird in bezug auf die Kon-
tingentsmengen und die Anwendung bestimmter Regeln auf
das Verfahren ihrer Prüfung, Erweiterung oder Aussetzung
durch den Gemischten Ausschuß hingewiesen.

SYSTEM DER KONTINGENTE FÜR DIE AUSFUHREN NACH MEXIKO

Die Zollkontingente, die Mexiko auf Ausfuhren aus der EG
anwendet, werden von der SECOFI (Secretaría de Commercio
y Fomento Industrial) verwaltet und im Versteigerungsverfahren
zugeteilt.

Versteigerungsverfahren

Die Bekanntgabe der Versteigerung erfolgt � unter Beschrei-
bung des Kontingents, des Versteigerungsplatzes und der Frist
für die Einreichung derAngebote � durch Veröffentlichung im
Amtsblatt von Mexiko mindestens 20 Tage vor dem Anmelde-
schluß für Bieter. Interessenten haben Zugang zu den Aus-
schreibungsdaten über Art und Menge des Kontingents, Teil-
nahmevoraussetzungen, Versteigerungskriterien und Geltungs-
dauer der Ursprungszeugnisse.

Die Versteigerung erfolgt im sogenannten Ðleast winning price�-
Verfahren. Jeder Teilnehmer kann fünf Angebote vorlegen, je-
weils unter Angabe der gewünschten Mengen und des Preises,
den er für diese Mengen zu zahlen bereit ist (mindestens 1
Mexikanischen Cent je Angebot). Den Zuschlag erhalten bis
zur Erschöpfung des Kontingents die Angebote mit den höch-

sten Beträgen. Der von den Zuschlagsnehmern tatsächlich zu
zahlende Preis jedoch ist der niedrigste der Gewinnerpreise.
Wird das Kontingent nicht völlig ausgeschöpft, so beträgt der
zu zahlende Preise somit 1 Mexikanischen Cent (Mindestpreis
je Angebot).

Jeder Zuschlagsempfänger erhält ein Schreiben mit Angabe der
zugeteilten Mengen und der Gültigkeitsdauer sowie eine Ma-
gnetkarte, von der die gezogenen Mengen bei jedem Einfuhr-
vorgang abgebucht werden. Die Kontingente werden regel-
mäßig neu zugeteilt, bis die Gesamtmenge des Kontingents
erschöpft ist.

Ursprungsbescheinigung

Um ein Kontingent in Anspruch nehmen zu können, muß der
mexikanische Einführer über Ursprungsnachweise verfügen, aus
denen hervorgeht, daß die Ware den spezifischen, im Rahmen
der Kontingente festgelegten Ursprungsregeln entspricht. Zu
diesem Zweck muß entweder das Feld Nr. 7 (Bemerkungen)
der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder die Erklärung
auf der Rechnung folgende Angaben enthalten:

� Für Textilkontingente der Positionen 5208 bis 5212, 5407,
5408, 5512 bis 5516, 5801, 5806 und 5811 bei der Ein-
fuhr nach Mexiko: ÐSpezifische Ursprungsregel der Anlage
II erfüllt�;

� für Schuhkontingente der Positionen 6402, 6403 und 6404
bei der Einfuhr nach Mexiko: ÐSpezifische Ursprungsregel
der Anlage II(a), Bemerkung 9, erfüllt�;

Gleichermaßen soll für Kontingente für bestimmte Fahrzeuge
der Positionen ex 8701 (Sattel-Straßenzugmaschinen), 8702
und 8704 bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, Feld Nr. 7
der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 oder die Erklärung
auf der Rechnung die folgende Angabe enthalten: ÐSpezifische
Ursprungsregel der Anlage II(a), Bemerkung 12.1, erfüllt�.

WICHTIGE ANGABEN IN BEZUG AUF URSPRUNGSNACHWEISE

Es ist zu beachten, daß die Zollbehörden von Mexiko Waren-
verkehrsbescheinigungen EUR.1, die von den Zollbehörden der
Gemeinschaft ausgestellt wurden und die im Rahmen anderer
Präferenzhandelsabkommen, bei denen die Gemeinschaft Ver-
tragspartei ist, verwendet werden, nur annehmen wenn

a) Feld Nr. 8 der Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 die An-
gabe der zolltariflichen Einreihung der Ware nach HS-Posi-
tionen (vierstelliger Code) enthält und

b) die übrigen Voraussetzungen der Anlage III zu der Entschei-
dung 2/2000 erfüllt sind.

In bezug auf Erklärungen auf der Rechnung ist darauf zu ach-
ten, daß der Wortlaut der Erklärung (siehe Anklage IV zu An-
hang III) eine zusätzliche Erwähnung der von der zuständigen
staatlichen Stelle (SECOFI) erteilten Genehmigungsnummer ent-
halten muß. Obwohl dies nur für Ausfuhren aus Mexiko in die
Gemeinschaft gilt, diese Nummer auch in den Erklärungen auf
der Rechnung anzugeben, die von ermächtigten Ausführern in
einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft ausgestellt werden.
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UNTERRICHTUNG DER KOMMISSION

Um das Funktionieren des Systems der Ursprungsregeln ab-
schätzen zu können, wird die Kommission Daten über die
jeweiligen Mengen, für die Warenverkehrsbescheinigungen
EUR.1 und Erklärungen auf der Rechnung in Verbindung mit
Ausfuhrkontingenten ausgestellt werden, erheben. Die Beteilig-
ten, die von der Möglichkeit der Zollanmeldung durch Erklä-
rung auf der Rechnung Gebrauch machen, werden gebeten,
dies der zuständigen zentralen Stelle des betreffenden Mitglied-

staats mitzuteilen (siehe Verzeichnis dieser Stellen im Anhang).
Diese Stellen wird der Kommission die einschlägigen Daten
mindestens einmal monatlich übermitteln.

Die nach Auswertung der eingegangenen Daten berechneten
jeweiligen Restmengen werden täglich auf der Internetseite
ÐQuotas & ceilings� der Generaldirektion TAXUD veröffentlicht
(http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/
quota_en.htm).

Die Kontingente werden mit folgenden laufenden Nummern bestimmt:

00.0001 ex 5208
ex 5209
ex 5210
ex 5211
ex 5212

jährliche Menge: 2 Millionen Quadratmeter

00.0002 ex 5407
ex 5408

jährliche Menge: 3,5 Millionen Quadratmeter

00.0003 ex 5512
ex 5513
ex 5514
ex 5515
ex 5516

jährliche Menge: 2 Millionen Quadratmeter

00.0004 ex 5801
ex 5806
ex 5811

jährliche Menge: 0,5 Millionen Quadratmeter

00.0011 ex 6402 jährliche Menge: 120 000 Paar

00.0012 ex 6403 (für Männer) jährliche Menge: 250 000 Paar mit einem Zollwert von
mehr als 20 USD

00.0013 ex 6403 (für Frauen) jährliche Menge: 250 000 Paar mit einem Zollwert von
mehr als 20 USD

00.0014 ex 6403 (für Kinder) jährliche Menge: 125 000 Paar mit einem Zollwert von
mehr als 20 USD

00.0015 ex 6404 jährliche Menge: 120 000

Für die Zwecke der Zollkontingente auf diesem Internetplatz ist unter dem Begriff ÐUrsprung� die Be-
stimmung zu verstehen, wobei Mexiko das Bestimmungsland ist und Hinweise auf Einfuhr und Verfahren
zur Abfertigung zum freien Verkehr sollten nicht beachtet werden. Der numerische Ländercode für Mexiko
ist 412.
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ANHANG

Verzeichnis der für die Datenerhebung zuständigen Zentralstellen der Mitgliedstaaten

Mitgliedstaat Zentralstelle

BELGI¸
BELGIQUE
BELGIEN

MinistŁre des finances
Administration centrale des douanes et accises
CitØ administrative de l’État
Tour Finances 50 � Bte 37
Boulevard du Jardin Botanique
B-1010 Bruxelles
TØl. (32 2) 10 32 82
Fax (32 2) 10 33 13

LUXEMBOURG

DANMARK Told- og Skattestyrelsen
Erhvervsafdelingen
Særlige Opgaver, Padborg
Toldbodvej 8
DK-6330 Padborg
Att: Kontingentadministrationen
Telefonnummer (45) 7640 4736
Telefax (45) 7467 5592

DEUTSCHLAND Oberfinanzdirektion Köln
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung
Außenstelle Düsseldorf
� Zentralstelle Zollkontingente �
Postfach 10 11 14
D-40002 Düsseldorf
Tel. 49 (0) 211-9088-701
Fax 49 (0) 211-9088-704

ELLAS Ministry of Finance
General Directorate of Customs and Excise
17th Tariff Division
Section A � Department A II
10, Karageorgi Servias Str.
10184 Athens
Tel. (00301) 32 55 570
Telefax (00301) 32 28 627
e.mail adress: gdt-dasmo@otenet.gr

ESPAÑA Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Subdirección General de Gestión Aduanera
Avenida Llano Castellano, 17
E-28071Madrid
Tel. (34) 917 28 98 59
Fax (34) 913 58 47 21

FRANCE Direction gØnØrale des douanes
8, rue de la Tour des dames
F-75436 Paris Cedex 09
TØl. (33 1) 44 74 48 59
Fax (33 1) 44 74 48 32

IRELAND Office of the Revenue Commissioners
Government Offices
Nenagh
County Tipperary
Ireland
Tel. (353) 673 35 33 (ext. 632 60)
Fax (353) 674 43 88

ITALIA Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette
Direzione centrale Servizi doganali
Ispettorato 2° � Divisione III
Via Mario Carucci, 71
I-00143 Roma
Tel. (00-39) 06 50 24 20 86
Fax (00-39) 06 50 95 70 03
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Mitgliedstaat Zentralstelle

NEDERLAND Belastingdienst
Centrale Dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003
9700 RD Groningen

ÖSTERREICH Zollamt Suben
Suben 25
A-4975 Suben

PORTUGAL MinistØrio das Finanças
Direcçªo-Geral das Alfa¼ndegas
Rua das Alfa¼ndegas, 5
P-1194 Lisboa Codex
Tel. (351-21) 886 05 37 � ext. 302
Fax (351-21) 888 42 08

SUOMI
FINLAND

Tullihallitus
Veroyksikkö
PL 512
FIN-00101 Helsinki

SVERIGE Tullexpeditionen Helsingborg
Box 1334
S-251 13 Helsingborg
Tfn (46-42) 19 87 03
Fax (46-42) 19 87 09

UNITED KINGDOM HM Customs and Excise
Central Tariff Quotas Unit (CTQU)
First Floor
Alexander House
21 Victoria Avenue
Southend-on-Sea
Essex SS99 1AA
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